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Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9 · 79095 Freiburg i. Br. 

per E-Mail 

Stadt Heilbronn 

Cäcilienstraße 45 
74072 Heilbronn 

bauleitplanung@heilbronn.de 

 

Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 

Bergbau 

Referat 91 - Geowissenschaftliches Landesservicezentrum 

 

Name: Mirsada Gehring-Krso 

Telefon: 0761 208-3047 

E-Mail: Mirsada.Gehring-

Krso@rpf.bwl.de 

 

Geschäftszeichen: RPF9-4700-122/4/2 

 (bei Antwort bitte angeben) 

 

Datum: 21.05.2025  

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 07A/40 Heilbronn "Rollwagstraße 
8 - 14"; hier: Frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 (1) BauGB  

Ihr Schreiben 63.1-61.23.11-1/2023-9/2023-118115/2025 vom 22.04.2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Planungsvorhaben. 

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regierungspräsidium Freiburg 

nimmt auf Grundlage der ihm vorliegenden Informationen und seiner regionalen Kenntnisse zu 

den Aufgabenbereichen, die durch das Vorhaben berührt werden, wie folgt Stellung: 

1. Geologische und bodenkundliche Grundlagen 

 Geologie  

Im Plangebiet liegen neben einer Überdeckung aus den quartären Lockergesteinsein-

heiten "Löss" und "Frankenbach-Schotter" auch anthropogene Ablagerungen wie Auf-

schüttungen und Auffüllungen vor. Darüber hinaus ist die Festgesteinseinheit "Grab-

feld-Formation (Gipskeuper)" im Untergrund zu erwarten.  

Die lokalen geologischen Verhältnisse können der digitalen Geologischen Karte von 

Baden-Württemberg 1: 50 000 (GeoLa) im LGRB-Kartenviewer entnommen werden. 

Nähere Informationen zu den lithostratigraphischen Einheiten bieten die geowissen-

schaftlichen Informationsportale LGRBwissen und LithoLex. 

mailto:abteilung9@rpf.bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/
https://www.service-bw.de/
mailto:Mirsada.Gehring-Krso@rpf.bwl.de
mailto:Mirsada.Gehring-Krso@rpf.bwl.de
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_geo
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie
https://litholex.bgr.de/
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 Geochemie 

Die geogenen Grundgehalte in den petrogeochemischen Einheiten von Baden-

Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer abrufbar. Nähere Informationen zu den 

geogenen Grundgehalten sind im geowissenschaftlichen Informationsportal 

LGRBwissen beschrieben. 

 Bodenkunde 

Da ausschließlich Böden in Siedlungsflächen vom Planungsvorhaben betroffen sind, 

stehen auf Grundlage der Bodenkundlichen Karte 1: 50 000 (GeoLa BK50) bzw. der 

Bodenschätzung auf ALK und ALB Basis (2010, vom LGRB vertrieben) keine Informati-

onen zur Bodenfunktionsbewertung zur Verfügung. Die betroffenen Böden erfüllen 

trotz ihrer anthropogenen Überprägung wichtige Bodenfunktionen. Daher ist auch in 

Siedlungsflächen entsprechend § 2 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz 

(LBodSchAG) auf den sparsamen und schonenden Umgang mit Boden zu achten.  

Mit der zuständigen Unteren Bodenschutzbehörde sollte abgestimmt werden, welche 

konkreten bodenschutzfachlichen Vorgaben umzusetzen sind. 

2. Angewandte Geologie 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 

keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus 

erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches bzw. geotechnisches Über-

sichtsgutachten, Detailgutachten oder ein hydrogeologischer bzw. geotechnischer 

Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des 

gutachtenden Ingenieurbüros. 

 Ingenieurgeologie 

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird die Übernahme der 

folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen 

(bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie 

mit Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 

geeignet sind, ist zu rechnen.  

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_hw_geo
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/geogene-grundgehalte-hintergrundwerte-der-petrogeochemischen-einheiten-baden-wuerttembergs
http://maps.lgrb-bw.de/
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Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) 

sind nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer 

geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 

(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 

Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der 

Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von 

der Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, 

Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-

arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 

Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 

Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 

werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 

4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 Hydrogeologie 

Die hydrogeologischen Untergrundverhältnisse können u. a. dem Hydrogeologischen 

Kartenwerk des LGRB (1: 50 000) (LGRB-Kartenviewer) und LGRBwissen entnommen 

werden. 

Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen durch das 

LGRB statt. 

 Geothermie  

Informationen zu den oberflächennahen geothermischen Untergrundverhältnissen sind im 

Informationssystem „Oberflächennahe Geothermie für Baden-Württemberg“ (ISONG) hinter-

legt. ISONG liefert erste Informationen (Möglichkeiten und Einschränkungen) zur geo-

thermischen Nutzung des Untergrundes mit Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren. 

Bitte nehmen Sie vor Verwendung des Informationssystems die Erläuterungen zur 

Kenntnis. 

 Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe)  

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, 

Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_hyd
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/hydrogeologie
https://isong.lgrb-bw.de/
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3. Landesbergdirektion 

 Bergbau 

Der Bergbauvermerk im Textteil des Bebauungsplanes (Hinweis Nr. 5) ist fehlerhaft. 

Es wird gebeten, den Bergbauvermerk im Textteil des Bebauungsplanes wie folgt zu 

fassen: 

„Das Planungsgebiet liegt innerhalb der Bergbauberechtigung „Heinrich“, die zur Auf-

suchung und Gewinnung von Steinsalz berechtigt. Rechtsinhaber der Berechtigung ist 

das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Finanzministerium. 

Eine Aufsuchung und Gewinnung von Steinsalz fand im Bereich des Bebauungsplanes 

bisher nicht statt. 

Sollte zukünftig die Aufsuchung und Gewinnung von Steinsalz in dem vorgenannten 

Feld im Bereich des Bebauungsplanes aufgenommen werden, können bergbauliche 

Einwirkungen auf Grundstücke nicht ausgeschlossen werden. Für daraus entstehende 

Bergschäden im Sinne von § 114 des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 13.08.1980 

(BGBl. I S. 1310) würde Schadenersatz nach §§ 115 ff. BBergG geleistet.“ 

Es wird darauf hingewiesen, dass bergbauliche Planungen zur Aufsuchung und 

Gewinnung von Steinsalz im Bereich des Bebauungsplanes derzeit nicht bestehen. 

Allgemeine Hinweise 

Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologie-Daten nach 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Für geologische Untersuchungen und die daraus gewonnenen Daten besteht nach den 

Bestimmungen des Geologiedatengesetzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht gegenüber 

dem LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzeigeportal zur Verfügung. 

Weitere Informationsquellen des LGRB im Internet  

Informationen zu den Untergrundverhältnissen sowie weitere raumbezogene Informationen 

können fachübergreifend und maßstabsabhängig der LGRBhomepage entnommen werden. 

Bitte nutzen Sie hierzu auch den LGRB-Kartenviewer sowie LGRBwissen.  

https://anzeigeportal.lgrb-bw.de/
https://www.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/
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Insbesondere verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. 

Beachten Sie bitte auch unser aktuelles Merkblatt für Planungsträger. 

Mit freundlichen Grüßen 

Mirsada Gehring-Krso 

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer Internetseite Datenschutzerklärungen unter dem Titel: 
9-01F: Allgemeine Datenschutzerklärung des LGRB (pdf, 182 KB)
Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt. 

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope
https://www.lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/9-01F.pdf


Dienstgebäude Berliner Str. 12 

73728 Esslingen am Neckar 

Telefon: 0711 904-0 
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Serviceportal: www.service-bw.de 

Haltestelle Bahnhof Esslingen am Neckar 
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Regierungspräsidium Stuttgart | Postfach 20 01 52 | 73712 Esslingen a. N. 

Stadt Heilbronn 
Planungs- und Baurechtsamt 

Postfach 3440 
74024 Heilbronn 

Landesamt für Denkmalpflege 

Name: Zeynep Sagol 

Telefon: 0711 904-45106 

E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de 

Geschäftszeichen: RPS83-1-255-23/310/2 

(bei Antwort bitte angeben) 

Datum: 08.05.2025 

HN(S), Heilbronn, Heilbronn, BPL "Rollwagstraße 8-14" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung des Landesamts für Denkmalpflege als Träger öffentlicher Be-

lange im oben genannten Verfahren.  

Das Plangebiet liegt im Bereich folgender denkmalrelevanter Objekte 

• „Vorgeschichtlicher Bestattungsplatz oder frühmittelalterliches Gräberfeld“ (Listen-Nr. 30,

ADAB-Id. 113147537); KD § 2 DSchG

• „Neolithische Siedlung“ (Listen-Nr. 31, ADAB-Id. 113147651); Prüffall

https://rp.baden-wuerttemberg.de/
https://www.service-bw.de/
mailto:abteilung8@rps.bwl.de
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Die Erhaltung von Kulturdenkmalen liegt im öffentlichen Interesse. Wir regen an, dem öffentli-

chen Erhaltungsinteresse im Rahmen einer denkmalgerechten Umplanung Rechnung zu tra-

gen. 

Sollte am vorliegenden Planungsentwurf festgehalten werden, wird es infolge baulicher Bo-

deneingriffe zur Zerstörung des Kulturdenkmals kommen. In diesem Falle ist der Veranlasser 

der Zerstörung gem. § 6 Abs. 2 DSchG zur fachgerechten Untersuchung, Bergung und Doku-

mentation des Kulturdenkmals im Rahmen einer archäologischen Rettungsgrabung verpflich-

tet. Die Rettungsgrabung erfolgt i.d.R. durch ein privates Grabungsunternehmen, das vom Ver-

anlasser auf eigene Kosten beauftragt wird. Für die Maßnahme gelten die Grabungsrichtlinien 

des Landes Baden-Württemberg sowie der Genehmigungsvorbehalt gem. § 21 DSchG (Nach-

forschungsgenehmigung). Der finanzielle und zeitliche Rahmen der Rettungsgrabung ist ab-
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hängig von der Größe der Untersuchungsfläche und der Komplexität des archäologischen Be-

fundes. Sie kann bis zu mehrere Monate in Anspruch nehmen. 

Zur Herstellung von Planungssicherheit empfehlen wir dem Vorhabenträger den Abschluss 

einer öffentlich-rechtlichen Investorenvereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg, vertre-

ten durch das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. Darin werden 

die Rahmenbedingungen und Einzelheiten zur Durchführung der erforderlichen bauvorgreifen-

den Grabungen festgelegt und die Kostentragung geregelt. 

Wir weisen darauf hin, dass archäologische Grabungen bei entsprechender Größe eine bau-

rechtliche Genehmigung erforderlich machen können, in der ggf. weitere Genehmigungen (Na-

turschutz, Immissionsschutz, Bodenschutz, etc.) enthalten sind. Es obliegt dem Vorhabenträ-

ger, vor Beginn der Grabungen alle erforderlichen Genehmigungen bei den zuständigen Be-

hörden einzuholen und das LAD zu unterrichten, sobald diese vorliegen. 

Für die außerhalb der Denkmalfläche gelegenen Bereiche verweisen wir auf die Regelungen 

der §§ 20 und 27 DSchG: 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde 

entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder 

der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, 

Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, 

etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand 

zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstan-

den ist. Zuwiderhandlungen werden gem. §27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei 

der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 

Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in 

Kenntnis gesetzt werden. 

Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: 

Herr Marco Schrickel, Email: marco.schrickel@rps.bwl.de 

mailto:marco.schrickel@rps.bwl.de
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Seitens der Bau- und Kunstdenkmalpflege bestehen nach aktuellem Sachstand keine Anre-

gungen oder Bedenken. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Zeynep Sagol 

Um die Betroffenheit der Denkmalpflege schnellstmöglich prüfen zu können, bitten wir zukünftig (neben der Bereitstellung als 

pdf-Datei) um die Zusendung des Planungsgebietes als Vektordaten im Shape-Format (.shp, .shx, .dbf, .prj). 

Wir würden Sie diesbezüglich um eine Bereitstellung der Shapes im Koordinatenreferenzsystem EPSG:25832 UTM 32N bitten so-

wie um möglichst korrekte Geometrien (keine Selbstüberschneidungen oder Überlappungen) im Geometrietyp Polygon oder Mul-

tipolygon.  

Datenschutzhinweise 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, welche die Regierungspräsidien Baden-Württemberg verarbeiten, erhalten 
Sie im Internet unter: 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutzerklaerungen-der-regierungspraesidien-b-w/ 
oder postalisch auf Anfrage. 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutzerklaerungen-der-regierungspraesidien-b-w/


Dienstgebäude Ruppmannstr. 21 

70565 Stuttgart 

Telefon: 0711 904-0  

Telefax: 0711 904-12090 /-11190 

Homepage: https://rp.baden-wuerttemberg.de 

Serviceportal: www.service-bw.de 

Haltestelle Bahnhof Stuttgart-Vaihingen 

Parkmöglichkeit Tiefgarage 
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Regierungspräsidium Stuttgart | Postfach 80 07 09 | 70507 Stuttgart 

Stadt Heilbronn 

Planungs- und Baurechtsamt 

Cäcilienstraße 45 

74072 Heilbronn 

Versand erfolgt nur per E-Mail an: 

bauleitplanung@heilbronn.de 

Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 

Name: Clauda Scghwenger 

Telefon: 0711 904-12105 

E-Mail: referat21@rps.bwl.de 

Geschäftszeichen: RPS21-2434-205/70/2 

(bei Antwort bitte angeben) 

Datum: 16.05.2025 

Bebauungsplan Rollwagstraße 8 - 14 in Heilbronn, Beteiligung gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB       
Ihr Schreiben vom 22.04.2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wurden ins Intranet eingestellt 

und damit den von Ihnen benannten Fachabteilungen im Hause zugänglich gemacht. 

Nach dem vorgelegten Formblatt handelt es sich um einen entwickelten Bebauungsplan ge-

mäß § 8 Abs. 2 BauGB. Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums vom 11.03.2021 erhalten Sie 

bei entwickelten Bebauungsplänen keine Gesamtstellungnahme des Regierungspräsidiums. 

Die von Ihnen benannten Fachabteilungen nehmen – bei Bedarf – jeweils direkt Stellung. 

Raumordnung 

Hinzuweisen ist auf Folgendes: 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/
https://www.service-bw.de/
mailto:referat21@rps.bwl.de
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1. Beachtung der Ziele der Raumordnung

Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 - 7 und § 1a Abs. 2 BauGB ist für einen Bebauungsplan aus raumordne-

rischer Sicht insbesondere das Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 4 BauGB relevant. Danach sind

alle Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen.

Ziele der Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, die nicht der Abwägung unterliegen, zu 

beachten (§ 3 Abs.1 Nr. 2 ROG und § 4 Abs. 1 ROG). Selbst wenn ein Plangebiet bereits in einem 

Flächennutzungsplan dargestellt ist, ist im Bebauungsplanverfahren erneut zu prüfen, ob die 

Ziele der Raumordnung beachtet sind. Ein Verstoß gegen das Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 

4 BauGB führt zur Unwirksamkeit von Bauleitplänen (vgl. VGH München, Urt. v. 14.12.2016, Az. 

15 N 15.1201).  

Insoweit ist vor allem Augenmerk auf den seit Ende 2021 gültigen Bundesraumordnungsplan 

Hochwasser (BRPH), den Landesentwicklungsplan 2002 und den Regionalplan zu legen.  

Im Hinblick auf den BRPH weisen wir vor allem auf die erheblichen Prüfpflichten (Ziele der 

Raumordnung) – insbesondere Starkregenereignisse (= Hochwasser) betreffend – hin, er ent-

hält aber auch Grundsätze der Raumordnung, die in der Abwägung zu berücksichtigen sind, 

vgl. dazu nachfolgend. Die Prüfung und Bewertung ist in den Unterlagen angemessen zu doku-

mentieren. Insoweit ist wichtig, dass der BRPH die bauplanungsrechtlichen Vorschriften (vgl. 

zur Hochwasservorsorge insbesondere § 1 Abs. 6 Nr. 12 und § 9 Abs. 1 Nr. 10, 14 und 16 BauGB) 

sowie die wasserrechtlichen Regelungen (vgl. insbesondere §§ 78 ff WHG) ergänzt und sich 

nicht in ihnen erschöpft. So werden z.B. Gefahren im Zusammenhang mit Starkregenereignis-

sen weder durch die festgesetzten Überschwemmungsgebiete nach §§ 76 Abs. 2, 78, 78a WHG 

noch über die Risikogebiete nach § 78b WHG verdeutlicht. 

2. Sachgerechte Abwägung der betroffenen Belange, § 1 Abs. 5 – 7 BauGB durch die Kommune

Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind im Rahmen der Abwägung zu

berücksichtigen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4, § 4 Abs. 1 ROG). Zu den im LEP 2002 und im Regional-

plan festgelegten Grundsätzen der Raumordnung treten insbesondere die im BRPH festgeleg-

ten Grundsätze hinzu. Im Hinblick auf den Hochwasserschutz und die Hochwasservorsorge ist

außerdem auf den schon angesprochenen § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB hinzuweisen. Auch insoweit
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ist eine etwaige Starkregenproblematik zu berücksichtigen. Die Prüfung und Bewertung ist an-

gemessen zu dokumentieren.  

In den Regionalplänen festgelegte Vorbehaltsgebiete sind im Übrigen als Grundsätze, nicht als 

Ziele der Raumordnung zu werten (BVerwG, Beschl. v. 15.06.2009, 4 BN 10 09), so dass Vorbe-

haltsgebiete der Planung nicht grundsätzlich entgegenstehen, jedoch sind deren Funktionen 

und Nutzungen in der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen und Nut-

zungen besonders zu berücksichtigen, §§ 4 Abs. 1 S. 1, 7 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 ROG.  

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem Regie-

rungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planunterlagen in digitalisier-

ter Form an das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zu senden. Die Stadtkreise 

und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den Bekanntmachungsnachweis digital vorzule-

gen. 

Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums sind: 

Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz (StEWK) 

Frau Lisa-Marie Schweizer / Herr Daniel Kößler 

Tel.: 0711-904-10031 / -10029 

StEWK@rps.bwl.de 

Abt. 2 – Referat 24 (Planfeststellungsbehörde) 

Herr Raimund Butscher 

Tel.: 0711/904-12420 

Raimund.Butscher@rps.bwl.de  

Abt. 3 Landwirtschaft  

Herr Frank Schied 

Tel.: 0711/904-13200 

Frank.Schied@rps.bwl.de 

mailto:KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de
file:///D:/PDV/temp/1747390448368773835729563582218/input/0000000000/StEWK@rps.bwl.de
file:///D:/PDV/temp/1747390448368773835729563582218/input/0000000000/Raimund.Butscher@rps.bwl.de
file:///D:/PDV/temp/1747390448368773835729563582218/input/0000000000/Frank.Schied@rps.bwl.de
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Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 

Herr Karsten Grothe 

Tel. 0711/904-14242 

Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de 

Abt. 5 Umwelt 

Frau Birgit Müller 

Tel.: 0711/904-15117 

Birgit.Mueller@rps.bwl.de 

Abt. 8 Denkmalpflege 

Herr Lucas Bilitsch 

Tel.: 0711/904-45170 

toeb-beteiligungLAD@rps.bwl.de 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Claudia Schwenger 

Datenschutzhinweise 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, welche die Regierungspräsidien Baden-
Württemberg verarbeiten, sowie zu den einzelnen Verwaltungsleistungen erhalten Sie im Inter-
net unter: 
21-06: Beratung und Information über die Erfordernisse der Raumordnung (pdf, 508 KB)
21-08: Raumordnungskataster (AROK) (pdf, 508 KB)
oder postalisch auf Anfrage. 

file:///D:/PDV/temp/1747390448368773835729563582218/input/0000000000/Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de
file:///D:/PDV/temp/1747390448368773835729563582218/input/0000000000/Birgit.Mueller@rps.bwl.de
mailto:toeb-beteiligungLAD@rps.bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/21-06.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/21-08.pdf


Planungs- und Baurechtsamt Heilbronn, den 

Umwelt und Arbeitsschutz  Az.: 63.4/31.01 

Planungs- und Baurechtsamt 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 07A/40 Heilbronn „Rollwagstraße 8-14“ 

Ihr Stellungnahmeersuchen vom 22.04.2025, Az.: 63.1-61.23.11-1/2023-9/2023-105034/2025

Stellungnahme der Abteilung Umwelt und Arbeitsschutz 

Naturschutz: 

Gegen die Planung bestehen von Seiten der UNB keine grundsätzlichen Bedenken, sofern alle im 

Fachgutachten dargestellten Vermeidungs-, Minimierungs- und (CEF-) Ausgleichsmaßnahmen 
beachtet bzw. umgesetzt werden.  

Zusätzlich muss im weiteren Verfahren geprüft werden, ob die Thematik Vogelschlag an 

Glasflächen hier zum Tragen kommt. Sofern dies so der Fall sein kann, sind geeignete Maßnahmen 
vorzuschlagen, um ein signifikantes Tötungsrisiko für Vögel zu verhindern.  

CEF-Maßnahmen Vögel 

- Für die Blaumeise drei Nisthöhlen mit einer Fluglochweite von 27 mm a aufzuhängen. 

- Für den Mauersegler sind fünf Nisthöhlen aufzuhängen
Die Nisthöhlen sind unter Anleitung einer Fachkraft an geeigneten Standorten innerhalb des
Stadtgebietes von Heilbronn (= räumlich-funktionaler Zusammenhang).

Die Nistkasten-Standorte sind in eine Karte einzutragen. Diese Karte ist der unteren
Naturschutzbehörde vorzulegen. Die Nisthöhlen sind dauerhaft zu unterhalten. Abgängige
Nisthöhlen zu ersetzen.

Die Blaumeisen-Nisthöhlen sind jährlich im Zeitraum 01.10.-28.02. zu reinigen.

Ein Monitoring wird nicht für erforderlich gehalten. 

Gewässerschutz: 

Grundwasser: Herr Baier 23.4.2025 

Es bestehen keine Bedenken gegen den vorliegenden Bebauungsplan. 
Rechtskräftige Trinkwasserschutzgebiete werden nicht berührt. 

Die öffentliche Trinkwasserversorgung ist bei der innerörtlichen Nachverdichtung gesichert. 

Altlasten: Herr Kenngott/ Herr Baier 23.4.2025 
Es bestehen keine Bedenken gegen den vorliegenden Bebauungsplan. 

Die Belange der Altlastenbearbeitung sind hinreichend berücksichtigt in den Hinweisen C Ziffer 6. 
Die Zuordnung der Altlastenbelange zur Geotechnik ist ungewöhnlich und erscheint nur 

eingeschränkt zutreffend.  

Bodenschutz:  Herr Kenngott/ Herr Baier 23.4.2025 
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Es bestehen keine Bedenken gegen den vorliegenden Bebauungsplan. 

Die innerörtliche Nachverdichtung wird aus der Sicht des Bodenschutzes begrüßt.  
Belange des vorsorgenden Bodenschutzes werden durch den anthropogen geprägten Boden nicht 

negativ beeinflusst.  

Immissionsschutz:  Herr Weller 20.05.2025 

Auf die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an den nächstgelegenen Immissionsorten durch 

geplante schallemittierende Anlagen (z.B. Lüftungs- und Kältetechnikanlagen) wird hingewiesen. 

Abfall:  

27.05.2025     Im Auftrag  Thomas Seitz 

Datum   Unterschrift
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